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§ 8
Maßnahmen der gesellschaftlichen Gerichte

Für die Beratung und Entscheidung von Verfehlungen vor den gesellschaftlichen Ge
richten sind die Bestimmungen über die Tätigkeit der Konflikt- und Schiedskommis
sionen anzuwenden.

1. Nach § 8 finden für die Beratung und 
Entscheidung von Verfehlungen vor den 
Konflikt- und Schiedskommissionen die
Bestimmungen über deren Tätigkeit An
wendung. Das gilt für die Übergabe, die 
Antragstellung, das Verfahren sowie die 
anzuwendenden Maßnahmen.

2. Die Bestimmungen über die Behand
lung von Verfehlungen vor gesellschaftli
chen Gerichten sind enthalten in den §§ 29

bis 37 SchKO und §§ 31 bis 39 KKO sowie 
§ 18 Abs. 6 GGG. Die gesellschaftlichen Ge
richte haben den Sachverhalt durch Aus
sprachen mit dem Antragsteller, dem be
schuldigten Bürger und mit anderen Bür
gern selbst zu klären.
Über Verfehlungen berät das gesellschaft
liche Gericht gemäß dem in § 8 Abs. 6 GGG 
bestimmten Grundsatz, daß der betroffene 
Bürger verpflichtet ist, vor dem gesell
schaftlichen Gericht selbst aufzutreten.

§9
Verfolgung als Straftat

Der Staatsanwalt kann innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfristen Anklage erhe
ben, wenn sich nachträglich dem entscheidenden Organ nicht bekannte Tatsachen her- 
ausstellen, aus denen sich ergibt, daß es sich um eine Straftat handelt.

1. Stellt sich nachträglich heraus, daß 
keine Verfehlung vorlag, sondern eine 
Straftat, kann der Staatsanwalt Anklage 
erheben. Das wird insbesondere der Fall 
sein, wenn der Täter bereits mehrfach Ver
fehlungen begangen hat, deren Gesamtein
schätzung das Vorliegen einer Straftat er
gibt. Die nachträgliche Verfolgung als 
Straftat berührt nicht das Verbot doppel
ter Strafverfolgung (§ 14 StPO), auch nicht 
im Bereich der gesellschaftlichen Gerichte, 
weil dies voraussetzt, daß der Rechtsver
letzer wegen der Handlung bereits straf
rechtlich zur Verantwortung gezogen 
wurde. Der Staatsanwalt darf nur inner
halb der gesetzlichen Verjährungsfristen 
(§ 82 Abs. 1 StGB) Anklage erheben.

\
2. Aus § 14 Abs. 3 StPO folgt, daß die 
von einem gesellschaftlichen Gericht wegen

einer Straftat ausgesprochene Maßnahme 
nicht rückgängig gemacht werden kann. In 
gleicher Weise ist bei Verfehlungen zu ver
fahren. So sind bereits gezahlte Geldbu
ßen nicht zurückzuzahlen, wenn der Staats
anwalt wegen der gleichen Handlung nach 
§ 9 Anklage erhebt. Eine bereits entrichtete 
Geldbuße sollte beim Ausspruch der Maß
nahme strafrechtlicher Verantwortlichkeit 
nach dem StGB durch das Gericht berück
sichtigt werden.

3. Über eine Verfehlung kann nicht im 
Zusammenhang mit einer anderen Straftat 
vom staatlichen Gericht entschieden wer
den. Davon zu unterscheiden sind die Fälle, 
in denen z. B. die Eigentumsverletzung im 
Zusammenhang mit anderen Eigentumsde
likten steht und nicht mehr isoliert als ein
zelne Verfehlung beurteilt werden kann.
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